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ZUSAMMENFASSUNG 

Bei der Freifläche Weekendweg in Einigen (2'615'685 / 1'173'535) besteht ein grosses 
Potential zur Aufwertung des Seeufers in Form einer Seeuferabflachung über eine Länge 
von rund 60 m.  

Die sanierungsbedürftige Ufermauer soll abgebrochen und das Ufer mittels Kiesschüt-
tung abgeflacht werden. Seitlich wird diese Kiesschüttung mit Holzkastenbuhnen ge-
schützt und eingegrenzt. Seeseitig wird die Kiesschüttung mit Blöcken und Wurzelstäm-
men gesichert, was zahlreiche wertvolle Strukturen für die aquatische Fauna schafft und 
so neben einem erhöhten Widerstand gegen Wellenbelastungen auch eine hohe ökolo-
gische Aufwertung erreicht wird. 

Landseitig soll die bestehende Fläche ökologisch aufgewertet werden, indem Hecken, 
Stein- und Asthaufen sowie eine Weiherlandschaft erstellt werden. Andererseits soll die 
Freifläche auch für die Freizeitnutzung attraktiver gestaltet werden. Dazu sind neben 
eines Picknickplatzes mit Tischen, Bänken und Abfalltrennsystem auch ein Veloabstell-
platz, ein SUP-Ständer sowie eine WC-Anlage vorgesehen.  

Die Gesamtprojektkosten belaufen sich auf CHF 1'035'000 (Variante 1) bzw. CHF 
1'103'000 (Variante 2). Der Baustart ist optimalerweise auf die ausserordentliche See-
absenkung im Winter 2024 abgestimmt und ist im Januar 2024 vorgesehen.  
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1.3 Projektorganisation 

Bauherrschaft / Auftraggeber Gemeinde Spiez 
Abteilung Bau Spiez 
Kontaktperson: Jonathan Sury 
Sonnenfelsstrasse 4 
3700 Spiez 

(Voraussichtliche) Leitbehörde: Regierungsstatthalteramt Thun 
Scheibenstrasse 3 
3600 Thun 

Fachstellen / Institutionen: Amt für Gemeinden und  
Raumordnung  
Kontaktperson:  
Volker Wenning- Künne 
Nydegggasse 11 / 13 
3011 Bern 

Amt für Grundstücke und Gebäude 
Reiterstrasse 11 
3013 Bern 

Amt für Landwirtschaft und Natur 
Fischereiinspektorat 
Kontaktperson: Beat Rieder 
Strandweg 77 
3705 Faulensee 

 Amt für Landwirtschaft und Natur 
Abteilung Naturförderung 
Kontaktperson: Thomas Mathis 
Schwand 17 
3110 Münsingen 

 Tiefbauamt des Kantons Bern 
Oberingenieurskreis I 
Kontaktperson: Astrid Leutwiler 
Schlossberg 20 
3601 Thun 

 Tiefbauamt des Kantons Bern 
Dienstleistungszentrum Tiefbauamt 
Kontaktperson: Angela Heule 
Reiterstrasse 11 
3013 Bern 
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 BLS Schifffahrt Thunersee 
Kontaktperson: Martin Bischoff 
Lachenweg 19 
3604 Thun 

Uferschutzverband Thuner- und  
Brienzersee 
Kontaktperson: Andreas Fuchs 
Geschäftsstelle Seestrasse 2 
3600 Thun 

 Renaturierungsfonds des Kantons 
Bern 
Kontaktperson: Karin Gafner 
Schwand 17 
3110 Münsingen 

 BKW Ökofonds 
Kontaktperson: Thomas Richli 
Viktoriaplatz 2 
3013 Bern  

Grundeigentümer: Thunersee 
AGG Kanton Bern 

Parzelle Nr. 2060  
Einwohnergemeinde Spiez 

 Parzelle Nr. 3565  
Franziska und Gregor Schmid 
Weekendweg 56 
3646 Einigen  

Planer: Kissling + Zbinden AG 
Florian Textor (PL) 
Jacqueline Ernst 
Oberlandstrasse 15 
3700 Spiez 

 IMPULS AG 
Daniela Schmocker (PL) 
Murielle Neuhaus 
Seestrasse 2 
3600 Thun 

 BHP Raumplan AG 
Martin Lutz (PL) 
Postfach 575 
3000 Bern 14 
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08.12.2021 Variantenbesprechung, Weekendweg 56  Familie Schmid 

14.12.2021 Direktes Gespräch, Weekendweg 50 Herr Gubelmann  

14.12.2021 Direktes Gespräch, Weekendweg 42 Thomas Glatz 

15.12.2021 Konsolidierung terrestrische Massnahmen Werkhof und Gemeinde 
Spiez 

23.12.2021 Direktes Gespräch, Weekendweg 52 Ruth Gessler 

23.12.2021 Direktes Gespräch, Weekendweg 44 Frau Schmid 

23.12.2021 Direktes Gespräch, Weekendweg 36 Beatrice Messerli 

23.12.2021 Direktes Gespräch, Weekendweg 21 Frau Schär 

23.12.2021 Direktes Gespräch, Weekendweg 17 Hächler Bootbau AG, Rico 
Hächler 

13.01.2022 Besprechung Gemeinde Spiez, Raumpla-
nung 

18.01.2022 Besprechung Oberingenieurskreis I  

19.01.2022 Besprechung / Telefonat Fischereiaufsicht 

26.01.2022 Besprechung  FI / Renaturierungsfonds 

26.01.2022 Besprechung Unternehmer: Zenger Ni-
klaus  
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Abbildung 3: Überblick über die Projektfläche 

   
Abbildung 4: Bestehende Liegewiese mit Bänken (links), schmaler Uferbereich mit grossen Blöcken 
vor der Ufermauer (rechts) 

3.2 Landschaftsgeschichtliche Entwicklung 

Das Kanderdelta ist mit dem Kanderdurchstich von 1713/1714 entstanden. Das 
Geschiebe der Kander wurde im Thunersee abgelagert und formte das Kander-
delta. Die Projektfläche wurde dadurch neu geformt und ab dem 20. Jh. anthropo-
gen überprägt.  
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Abbildung 5: Entwicklung des Kanderdeltas [10] 

Die Parzelle 2060 am Weekendweg auf SWISSIMAGE Zeitreise [1] ist seit 1975 
keinen grossen Veränderungen unterlegen. Zwischen 1985 und 1987 wurden am 
Seeufer Bänke platziert. Im Jahr 1987 entstand das Areal der Hächler Bootbau 
AG, sowie die Zufahrtsrinne und die Bojen, wie sie auch heute noch vorhanden 
sind. 1993 wurden die Bäume am Seeufer platziert und es ist gut ersichtlich, dass 
der vordere Teil gegen den See für die Besuchenden wohl von hier an regelmässig 
gemäht wurde (Abbildung 6). Sichtbar sind ab 1993 bis 2009 spärliche Uferge-
hölze.  

 
Abbildung 6: Auszug aus SWISSIMAGE Zeitreise, Jahr 1993 am Weekendweg in Einigen. Die 
Bäume wurden gepflanzt und der Teil zum See ist sichtbar gemäht worden [1] 
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3.3.3 Schwachstellen 

Das bestehende Terrain vermag den statischen Seepegel eines 100- jährlichen 
Hochwassers zurückzuhalten. Im Falle von Wellengang und/oder Windstau ist mit 
Überschwemmung zu rechnen.  

Da es sich beim massgebenden Gefahrenprozess um Überschwemmung durch 
Hochwasser handelt, sind im Ereignisfall sämtliche Infrastrukturanlagen und Ge-
bäude im Prozessbereich betroffen. 

Das Wohnhaus auf Parzelle 3565 wurde 2016/2017 teilweise abgebrochen und 
neugebaut. Das Erdgeschoss befindet sich auf einer Höhe von 559.25 m. ü. M. 
Gemäss des Fachberichtes Naturgefahren [17], wurden sämtliche Öffnungen an 
der Ost-, Süd- und Nordfassade des Hauses, welche sich unterhalb einer Höhe 
von 559.77 m. ü. M. (Einwirkungshöhe Wellenschlag) befinden, mit Abdichtungen 
versehen. Die Doppelgarage befindet sich auf einer tieferen Kote. Diese wird in 
Rücksprache mit den Grundeigentümern entsprechend den Auflagen des Fachbe-
richtes nur eingeschränkt genutzt.  

3.4 Raumplanung  

Im Folgenden werden die planungsrechtlichen Instrumente aufgeführt. Für weitere 
Informationen wird auf den Bericht der Voranfrage (BHP Raumplan AG) verwie-
sen. 

3.4.1 Kantonaler Sachplan Seeverkehr 

 
Abbildung 9: Sachplan Seeverkehr Thunersee + Ergänzungen (Konzessionsobjekte), Geoportal 
Kanton Bern  [2] 
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Abbildung 12: Entlang des Seeufers befinden sich drei Bänke, 2 Abfalleimer und 3 Winterlinden als 
Schattenspender. 

 
Abbildung 13: Der einfache Zugang zum See ist momentan nicht gewährleistet (durchgehende Ufer-
mauer). Die Ufer sind mit grossen Steinen zusätzlich befestigt. 

 
Abbildung 14: Westlich angrenzend an die Parzelle befindet sich ein Bootssteg (Hächler Bootsbau), 
links im Bild. Vor der betreffenden Parzelle sind mehrere Bootsanlagestellen (Bojen) vorhanden. 
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Defizite und ein Konzept für die Besucherlenkung werden im Kapitel  6.6 ausführ-
lich abgehandelt. 

3.6 Vorhandene Werke und Anlagen, belastete Standorte 

3.6.1 Werkleitungen 

Ein vorhandener Schacht an der südöstlichen Ecke der Freifläche weist auf eine 
allfällige Drainageleitung in der Parzelle hin, welche sonst nirgends erfasst ist. Die 
Überlaufleitung des Regenreservoirs auf der Parzelle Schmid wird im Zuge der 
Bauarbeiten angepasst. 

3.6.2 Belastete Standorte 

Für den Projektperimeter ist im Kataster der belasteten Standorte kein Eintrag vor-
handen.  
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Abbildung 17: Durchgehende Ufermauer als Ufersicherung 

Das Seeufer im Projektperimeter befindet sich in einem künstlichen / naturfremden 
Zustand (vgl. Abbildung 18). Beeinflusst wird diese Klassierung vor allem durch 
die künstliche Ufermauer (vgl. Abbildung 20), sowie die naturfremde Flachwasser-
zone (vgl. Abbildung 19). Der Uferstreifen befindet sich in einem beeinträchtigten 
Zustand (vgl. Abbildung 21) 

 
Abbildung 18: Ökomorphologe Seeufer gesamt [2] 

 
Abbildung 19: Ökomorphologie der Flachwasserzone [2] 

Zustand Seeufer gesamt 

Zustand Flachwasserzone 



 
  

Vorprojekt 
 Seeuferrevitalisierung Weekendweg Einigen 

09.03.2022 19 
 

 
Abbildung 20: Ökomorphologie der Uferlinie [2] 

 
Abbildung 21: Ökomorphologie des Uferstreifens [2] 

4.6 Flora, Fauna und geschützte Lebensräume 

4.6.1 Inventar 

Im Projektperimeter befinden sich keine Inventare, welche unter nationalem, kan-
tonalem oder kommunalem Schutz stehen (gem. Vorabklärungen [4] sowie Zonen-
plan der Gemeinde Spiez [8]). Die Fläche befindet sich im Uferschutzplan gemäss 
SFG [5]. Markante Bäume und Baumgruppen sind gemäss dem Uferschutzplan zu 
schützen und zu erhalten (Art. 86 BauG). 

Nördlich der Parzelle, ausserhalb des Projektperimeters, befindet sich das natio-
nale Auengebiet "Chandergrien" (Obj.-Nr. 70) sowie das Wasser- und Zugvogel-
reservat "Kanderdelta bis Hilterfingen (BE)" (Obj.-Nr. 108).  

4.6.2 Lebensräume und Kleinstrukturen 

Der terrestrische Teil besteht aus einer artenarmen Fettwiese, welche im hinteren 
Bereich als Dauerwiese bewirtschaftet wird und im vorderen Teil als Liegewiese 

Zustand Uferlinie 

Zustand Uferstreifen 
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(häufigere Schnittnutzung). Direkt am See befinden sich drei mittelgrosse Winter-
linden (Tilia cordata), sowie eine Süsskirsche (Prunus avium, am Zaun zu Hächler-
Bootbau, Abbildung 22). Das Seeufer ist auf der ganzen Länge mit einer ca. 1 
Meter hohen Ufermauer hart verbaut. Vor der Ufermauer liegen grosse Steinblöcke 
als zusätzliche Sicherung. In der Ufermauer wachsen einzelne Sträucher. Bei der 
Begehung im Sommer 2021 konnte eine spärliche Ufervegetation an der Ufer-
mauer festgestellt werden. Der See ist heute auf der Parzelle durch die Uferschutz-
mauer vom rund 1 Meter höherliegenden terrestrischen Terrain getrennt. Die un-
mittelbar an die Ufermauer angrenzende Liegewiese gilt als naturfremd und kann 
nicht als geschützte Ufervegetation betrachtet werden. 

 
Abbildung 22: Übersicht Einzelbäume innerhalb der Parzelle 2060. Zudem ist die Bewirtschaftungs-
grenze Dauerwiese (im Luftbild grün) zur Liegewiese (im Luftbild gelblich) ersichtlich. ([3], 
19.01.2022). 

  
Abbildung 23:Fettwiese, hinten als Dauerwiese genutzt, vorne als Liegewiese (links), Bereich Liege-
wiese um Winterlinden (rechts) 
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Abbildung 24: Ufermauer, hart verbaut (links), Parzellengrenze zu Familie Schmid (rechts) 

4.6.3 Geschützte und gefährdete Arten, invasive Neobiota 

4.6.3.1 Flora 

Im Projektperimeter wachsen heute keine geschützten oder gefährdeten Arten, 
ebenso sind keine Vorkommen mit invasiven Neophyten bekannt. Eine Datenban-
kabfrage bei Infospecies ist aus unserer Sicht nicht notwendig. 

Die Makrophyten (Wasserpflanzen) werden in der nächsten Projektphase (Bau-
projekt), voraussichtlich im Sommer 2022 erhoben. 

4.6.3.2 Fauna 

Eine Datenbankabfrage bei infospecies ist aus unserer Sicht nicht notwendig. In 
der nächsten Projektphase sollen jedoch Kenntnisse durch kantonale Fachstellen 
(Wildhut) eingeholt werden. 

Amphibien 

Mit der Koordinationsstelle für Amphibien- & Reptilienschutz (karch) hat im Rah-
men der Planung der terrestrischen Aufwertungsmassnahmen im November 2021 
eine Begehung [18] stattgefunden. Dabei wurde die stark gefährdete Gelbbauch-
unke (Bombina variegata) als Zielart festgelegt (Rote Liste Status: EN). Die 
nächste Population befindet sich in unmittelbarer Umgebung im Vigier Areal, die 
Tiere sind weniger als 200 Meter vom vorliegenden Projektperimeter entfernt. Da-
her ist es sinnvoll, die Gelbbauchunke in vorliegendem Projekt als Zielart zu för-
dern. Ebenfalls kommen in der näheren Umgebung Bergmolche und Erdkröten 
vor. 

Fische 

Gemäss Auskunft durch Beat Rieder [25] kann aufgrund der Flachuferaufwertung 
generell eine Förderung der hier vorkommenden Arten bewirkt werden. Ge-
schützte oder gefährdete Arten wurden hier bisher nicht gemeldet. 
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5.6 Erholungsnutzung und Schifffahrt 

5.6.1 Erholungsnutzung 

Die Erholungsnutzung wird in Kapitel 6.6 detailliert beschrieben. 

5.6.2 Schifffahrt und Bojenplätze 

Die nordwestseitig angrenzende Zufahrtsrinne wird vom Bootsbauunternehmen 
Hächler Bootsbau AG benötigt und ist weiterhin uneingeschränkt nutzbar. Zwei 
Bojen befinden sich im Abstand von 16, resp. 18 m zur Haldenkante, wo Massnah-
men vorgesehen sind. Die Bojenplätze werden gemäss Verordnung über die Er-
hebung von Abgaben bei gesteigertem Gemeingebrauch oder Sondernutzung von 
öffentlichem Gewässer (AGSGV) vom Amt für Grundstücke und Gebäude (AGG) 
verwaltet und konzessioniert. Aktuell gehen wir von keiner Beeinträchtigung der 
Bojenplätze durch das Projekt aus. Der Einfluss auf die besagten zwei Bojenplätze 
muss in einer weiteren Projektphase erneut überprüft werden da die Lagegenau-
igkeit der vorhandenen Grundlagedaten nicht ausreicht. 

Die Kursschifffahrt wird von den geplanten Massnahmen am Weekendweg nicht 
tangiert. 
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Abbildung 26: Standort der bestehenden Informationstafel des Vereins Schifffländte Einigen. 

6.6.1 Einbezug der betroffenen Akteure 

Um die Ziele (vgl. Kapitel 6.3.2) zu erreichen und die genannten Herausforderun-
gen bezüglich der Besucherlenkung zu meistern, wurden im Verlauf des Vorpro-
jektes verschiedene Gespräche mit den betroffenen Akteuren geführt. Im Rahmen 
des Vorprojektes wurden dabei vorerst die Gemeinde Spiez und die unmittelbar 
angrenzenden Grundeigentümer miteinbezogen (vgl. Kapitel 2.2. Daraus resultie-
ren einerseits Rückmeldungen zur heutigen Nutzung der Freifläche und anderer-
seits wurden spezifische Einschätzungen zur Verkehrssituation eingeholt (siehe 
weiter unten). In den Rückmeldungen widerspiegeln sich die bereits identifizierten 
Herausforderungen, dennoch wurden einige wichtige Aspekte genannt, welche in 
die weitere Planung einfliessen konnten. 

6.6.1.1 Freifläche 

a) Abfall wird entlang des Weekendweges resp. entlang des Wanderwegs oder 
auch auf der Freifläche deponiert, insbesondere im Sommer gibt es zu wenig 
Platz für die Entsorgung des Abfalls [20], [21]. 

b) Hundekot findet sich jeweils reichlich in der ungemähten Wiese [20], [21]. 
c) Die Fläche wurde auch bereits als Campingplatz (Camper, Zelt) gebraucht. 

Teilweise gibt es auch abends noch laute Musik [22]. 
d) Das Tor im nordöstlichen Ecken der Parzelle zwischen Zufahrtsrinne und 

Freifläche wird sporadisch durch R. Hächler benutzt, ein Abstand zwischen 
Zaun und Hecke von 2 Meter ist ausreichend [20], [23]. 

e) Sanitäre Anlagen fehlen, als Ersatz wird die angrenzende Abstellfläche für 
Boote (hinter Zaun bei Hächler Bootbau) benutzt [4]. 
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parkiert. Um die Situation im Rahmen der Seeuferrevitalisierung zu entschärfen 
resp. zu verbessern, wurden mit der Gemeinde zwei Varianten ausgearbeitet. Die 
beiden ausgearbeiteten Varianten (siehe untenstehend) wurden im Anschluss mit 
den Anstössern des Weekendwegs (Nr. 21-56) besprochen und allgemein abge-
holt, wie sie die Situation vor Ort einschätzen, siehe Rückmeldungen im Anschluss 
an die Varianten.  

1. Variante: Hinweisende Verkehrsführung 

Die Signalisierung entlang des Weekendweges soll in dieser Variante verbessert 
werden z.B. durch verkehrsverlangsamende Elemente sowie zusätzliche Hinweis-
schilder, idealerweise bereits ab der Verzweigung bei der Einfahrt in den Wee-
kendweg. Zusätzlich soll als Absperrung der Wiese ein Lattenzaun erstellt werden, 
welcher das Parkieren in der Wiese unterbinden soll. Eine Bügelsperre (mit Fahr-
rad und Kinderwagen durchfahrbar) beim Eingang der Freifläche soll zudem die 
Einfahrt mit Personenwagen auf die Parzelle verhindern. Der Zugang für Blaulicht-
organisationen muss entsprechend sichergestellt werden. 

 
Abbildung 27: Variante 1 setzt auf mehr und bessere Signalisation (die Massnahmen sind in weiss 
eingezeichnet). 

2. Variante: Barriere 

Als zweite Variante wurde eine Barrieren-Lösung analog der Barriere in der Bucht 
Spiez vorgesehen. Auch hier muss der Zugang für Unterhalt, Anwohnende und 
Blaulichtorganisationen sichergestellt werden. In der Spiezer-Bucht funktioniert 
das mit einem Badge, welcher im Auto mitgeführt wird und die Barriere automa-
tisch öffnet. Für Besucher gibt es einen Zugangs-Code, welcher regelmässig ge-
ändert wird und für Blaulichtorganisationen und Unterhalt wird ein Schlüsselzu-
gang sichergestellt. Die Abteilung Sicherheit der Gemeinde Spiez hat zudem einen 
Pikett-Dienst, welcher bei einer Fehlfunktion der Barriere sofort ausrücken kann. 
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Abbildung 28: Variante 2 sieht eine Barriere-Lösung am Eingang zum Weekendweg vor (weisser 
Kreis). 

Folgende Aussagen zu den Varianten resultierten aus den Gesprächen mit der 
Gemeinde/Anstösser zur Optimierung der Verkehrssituation sowie zu den Varian-
ten[20], [22]: 

 

a) Der Zubringerdienst wird teilweise ignoriert. Von den Anwohnenden wird dies 
aber weitgehend nicht als störend empfunden. 

b) Anwohnende am Weekendweg haben teilweise zu wenig Besucherparkplätze 
und weichen auf die Wiese aus, es ist unklar, ob dies teilweise auch Benut-
zende der Freifläche sind. 

c) Anwohnende/Besucher fahren am Weekendweg meist schnell (40 km/h +), 
obwohl es hier viel Langsamverkehr (Fahrräder, Kinder) gibt. 

d) In den Terrassenbauten gibt es viele junge Familien, welche mit der Ver-
kehrssituation scheinbar unzufrieden sind (Autos fahren verhältnismässig 
schnell). 

e) Parkplätze sind heute schon knapp, wenn die Fläche attraktiver gestaltet 
wird, muss mit noch mehr Verkehr gerechnet werden. 

 

Rückmeldungen zu den Varianten: 

f) Variante 1 (Hinweis/Verbesserung Signalisation) wird grundsätzlich befürwor-
tet. Es wurde vermehrt darauf hingewiesen, dass die Strasse schmal ist und 
daher der Lattenzaun nicht zu nah an der Strasse platziert werden soll, damit 
nach wie vor gut ein parkiert werden kann. 

g) Variante 2 (Barriere) kommt grundsätzlich für die Anwohnenden auch in 
Frage, insbesondere, weil viele nicht ganzjährig da sind.  

h) Als Alternative wird vorgeschlagen den gesamten Weekendweg als 20er 
Zone zu deklarieren. 

Für die Verkehrs- und Parkplatzsituation stehen zurzeit beide Varianten offen, im 
Rahmen des Bauprojektes sollen daher die Varianten konkretisiert und anschlies-
send ein Variantenentscheid gefällt werden. Folgendes weitere Vorgehen wird vor-
geschlagen: 
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1. Kontakt der noch nicht erreichten Anwohner des Weekendwegs (vgl. An-
hang), sowie Einholen der Meinungen. Insbesondere Kontakt der Familien in 
den Terrassenüberbauung. 

2. Ausarbeitung, resp. Konkretisierung der Varianten, insbesondere Ausarbeiten 
Vorschläge für eine adressatengerechte Signalisation, sowie allenfalls Abklä-
rungen zum Geschwindigkeitsregime. 

3. Konsolidierung mit der Gemeinde Spiez, sowie gegebenenfalls mit einem 
Verkehrsingenieur.  

4. Beschlussfassung und Definition der Massnahme 

 

Die Kosten für die Materialisierung der beiden Varianten sind zurzeit in der Kos-
tenschätzung nicht berücksichtigt, diese sollen im Variantenentscheid ausgearbei-
tet werden. 

6.6.2 Definition Zielgruppe Weekendweg 

Aufgrund der Besprechung mit der Gemeinde Spiez, der Begehung, sowie aus der 
Rückmeldung der Anwohnenden kann die Zielgruppe am Weekendweg wie folgt 
beschrieben werden (eine ausführliche Zielgruppenanalyse war im Rahmen des 
Vorprojektes nicht vorgesehen): 

Die Nutzenden der Freifläche am Weekendweg kommen aus dem Quartier, aus 
der Region "Berner Oberland" sowie aus dem Kanton Bern und vereinzelt auch 
aus den Nachbarkantonen. Wir gehen davon aus, dass die Fläche Nutzende in 
allen Altersklassen anspricht und künftig ansprechen wird. Insbesondere im Quar-
tier leben viele junge Familien mit Kindern oder Jugendlichen. Die Freifläche wird 
regelmässig von Hundehaltenden mit Ihren Hunden besucht. Besuchende des 
Weekendwegs schätzen den Zugang zum Thunersee-Ufer als Naherholungsort 
und Ort für sportliche Aktivitäten wie Stand-Up-Paddling (SUP) oder Schwimmen.  

















 
  

Vorprojekt 
 Seeuferrevitalisierung Weekendweg Einigen 

09.03.2022 41 
 

Zusätzlich wird die Kiesschüttung absichtlich höher geschüttet als der gewünschte 
Endzustand. So kann der See das Schüttmaterial sortieren ohne unerwünschte 
zusätzliche Materialverluste. Da das Kiesschüttmaterial aus diversen Gründen 
(Dynamik Flachwasserzone, Badende, Ufervegetation, etc.) feiner gewählt wird, 
ist über längere Dauer ein gewisser Unterhalt nötig, vereinzelte Nachschüttungen 
können je nach Entwicklung nötig werden. 

Die Berechnungen inklusive Korngrössenverteilungskurve sind dem Anhang zu 
entnehmen.  

7.3 Weitere Massnahmen im Uferbereich 

7.3.1 Massnahmen Ökologie 

Die Massnahmen wurden in Form von Bausteinen in den Vorabklärungen mit der 
Auftraggeberschaft erarbeitet [4] Im vorliegenden Vorprojekt wurden diese ge-
nauer ausgearbeitet und verfeinert. Nachfolgend werden die ökologischen Mass-
nahmen (in den Vorabklärungen Bausteine Natur) genauer beschrieben. Die ein-
zelnen Elemente sind auf den beiliegenden Plänen dargestellt. 

7.3.1.1 Weiherlandschaft mit Ruderalfläche 

Die Weiherlandschaft ist das Herzstück der terrestrischen Aufwertung. Sie dient 
der Förderung der stark gefährdeten (Rote Liste Status: EN) Gelbbauchunke Bom-
bina variegata, welche gemäss Sarah Althaus [18] auf dem Areal des angrenzen-
den Kieswerks wie auch im Kanderdelta vorkommt. Die an dynamische Lebens-
räume angepasste Gelbbauchunke braucht kleine, sich verändernde Stillgewäs-
ser, welche hin und wieder austrocknen oder neu entstehen. Am Weekendweg 
konnte in Zusammenarbeit mit Sarah Althaus von der karch eine Weiherlandschaft 
geplant werden, welche die natürliche Dynamik des Seepegels nutzt. Hierfür wird 
im nordwestlichen Teil der Fläche der Boden 60 bis 70 cm tief abgetragen. Dies 
erlaubt eine Modellierung der Tümpel im Bereich des Sommer-Wassermittel-
stands. Durch den schwankenden Seepegel werden diese durch die Sommermo-
nate mit Wasser gefüllt sein und im Winter voraussichtlich trocken liegen, genauso 
wie es die Gelbbauchunke mag. Der Weiherlandschaft kann bei Bedarf auf einfa-
che Weise auch künftig mittels wiederkehrenden Baggereinsätzen neue Dynamik 
durch die Schaffung neuer Tümpel gegeben werden. 

Rund um die modellierten Tümpel kann eine wertvolle Ruderalfläche entstehen. 
Die Ruderalfläche wird einmal jährlich gemäht, um das Aufkommen von Weiden 
zu unterdrücken. Aufkommende Rohrkolben und Schilf werden jährlich ausgeris-
sen. Für eine einfache Bewirtschaftung wird als Zugang zur tiefer gelegenen Wei-
herlandschaft eine Rampe eingeplant (siehe beiliegende Situationspläne). 
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7.3.1.2 Heckenzüge, Krautsaum und Asthaufen 

Westlich um die Weiherlandschaft sollen neue Heckenstrukturen mit standorthei-
mischen Gehölzen entstehen. Sie dienen als Unterschlupf und Nahrungsplatz für 
verschiedenste Tierarten. Hier werden sich Vögel von den Früchten der Sträucher 
ernähren können und Igel oder Wiesel einen guten Unterschlupf im Asthaufen in 
der Hecke finden. Zudem gibt es durch die neuen Heckenstrukturen aber auch 
eine natürliche Abgrenzung zur Zufahrtsrinne.  

Hinweis: In Absprache mit Rico Hächler (Hächler Bootbau) [23] wird das Tor, wel-
ches hier die Freifläche mit der Zufahrtsrinne verbindet, nur sporadisch genutzt, 
wenn Material zum Trocknen an den Zaun gehängt wird. Eine Heckenstruktur mit 
einem Abstand von 2 Meter zwischen Zaun und Hecke, stellt für ihn kein Problem 
dar. Der Zwischenstreifen kann problemlos durch den Werkhof als Krautsaum ge-
pflegt werden. 

In der Hecke sind mehrere Asthaufen vorgesehen, die in der Betriebsphase bei 
den wiederkehrenden Heckenpflege regelmässig aufgefrischt werden können. Im 
Krautsaum sollen an zwei Stellen Schnittguthaufen entstehen. 

7.3.1.3 Ufergehölz 

Im Uferbereich soll entlang der angrenzenden Parzelle (Nr. 3565, Familie Schmid) 
eine neue bestockte Fläche entstehen, welche im Seeuferbereich in die Lebens-
gemeinschaft der Ufergehölze übergehen wird (siehe beiliegende Situations-
pläne). Auch dieses Gehölz leistet einen wertvollen Beitrag zur Vernetzung und 
dient auch als Unterschlupf und Nahrungsplatz. Des Weiteren fungiert es als na-
türlicher Sichtschutz gegenüber der angrenzenden Privat-Parzelle. 

7.3.1.4 Einzelbäume 

Aufgrund des Variantenstudiums der Uferabflachung werden allenfalls zwei der 
drei Winterlinden ersetzt. Zudem wird für die zu fällende Süsskirsche ein Ersatz-
baum gepflanzt (Variante 1), resp. drei Ersatzbäume (Variante 2, bei der Fällung 
von zwei Linden und der Süsskirsche). In der Variante 1 ist zudem ein zusätzlicher 
Einzelbaum auf der Liegewiese eingeplant, damit genügend Schattenplätze für die 
Besuchenden vorhanden sind. Einzelbäume sind wiederum wichtige Strukturen für 
die lokale Fauna, hier finden sich zahlreiche Insekten und mit Ihnen auch ver-
schiedenste Vogelarten und hier und da vielleicht auch einmal ein Eichhörnchen. 

7.3.1.5 Mager-/Blumenwiese 

Rund um die Strukturen (Hecken mit Krautsaum, Weiherlandschaft etc.) soll eine 
Magerwiese mit reichem Blütenangebot für die Insekten angelegt werden. Die Ma-
gerwiese wird einmal jährlich geschnitten.  
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7.3.1.6 Kleinstrukturen 

Die Lebensräume werden mit Ast-, Steinhaufen sowie Sandlinsen, einer Trocken-
steinmauer sowie zwei liegenden Baumstämmen zusätzlich aufgewertet. All diese 
Strukturen bieten den hier vorbeikommenden Tierarten Unterschlupf- und Ver-
steckmöglichkeiten. Das Steinmaterial kann dabei lokal von der naheliegenden 
Kiesgrube beschafft werden. Die Asthaufen können mit dem Material aus der He-
cke erstellt werden. 

7.3.1.7 Flachufer 

Die ca. 1 Meter hohe Ufermauer soll zurückgebaut und durch ein natürlich gestal-
tetes Flachufer ersetzt werden. Randlich sind aufgrund des Wellenschlages Buh-
nen notwendig, diese werden mit Holzkasten und Wurzelstöcken so ausgebildet, 
dass sie für Wassertiere Unterschlupf bieten. Für die Sicherung der Kiesschüttung 
werden zudem Natursteinblöcke und Wurzelsteine platziert, welche wiederum Le-
bensraum, Versteck- und Laichmöglichkeiten bieten. 

7.3.2 Massnahmen Besucherlenkung / Erholungsnutzung 

Auch für die Massnahmen für die Erholungsnutzung wurden im Rahmen der Vor-
abklärungen bereits Bausteine definiert. Diese wurden im Verlauf des Vorprojektes 
konsolidiert und in Zusammenarbeit mit der Gemeinde typisiert.  

7.3.2.1 Flachufer, Kiesufer 

Das geplante Flachufer hat nebst dem ökologischen Nutzen auch grosses Poten-
tial für die bessere Zugänglichkeit zum Seeufer für künftige Besuchende der Frei-
fläche. 

7.3.2.2 Liegewiese, Einzelbäume 

Die Liegewiese wird in der geplanten Variante ausgedehnt, sodass mehr Platz für 
Erholungssuchende zur Verfügung stehen wird. Die Einzelbäume fungieren auf 
der Liegewiese als wertvolle Schattenspender. Insgesamt werden, bei der Ausfüh-
rung der Variante 1, künftig mehr Einzelbäume als Schattenspender zur Verfügung 
stehen.  

7.3.2.3 SUP-Halterung und Veloständer 

Die Anfahrt zum Weekendweg wird gern auch mit dem Fahrrad gemacht, daher 
soll künftig ein Veloständer zur Verfügung gestellt werden (z. B. Real AG, Thun). 
Zudem ist am Weekendweg auch ein beliebter Spot für das Stand-Up-Paddling. 
Damit die SUPs auf der Freifläche deponiert werden können, soll auf Wunsch der 
Auftraggeberin künftig eine SUP-Halterung bereitstehen, welche die Möglichkeit 
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bietet, die Surfboards abzuschliessen. Die Halterung kann auf Anfrage bei der Ge-
meinde durch einen lokalen Metallbauer erstellt werden. 

7.3.2.4 Möblierung, Sitzplatz 

Die Möblierung am Weekendweg soll mit Elementen der Velopa AG neugestaltet 
werden. Die Elemente werden allesamt in der Schweiz hergestellt und können da-
her bei Bedarf auch als Sonderlösungen hergestellt werden. Von derselben Kol-
lektion können Bänke mit und ohne Arm-/Rückenlehne sowie Tische und Liege-
bänke beschafft werden. Während die Sitz- und Liegebänke wieder im Uferbereich 
platziert werden sollen, soll zusätzlich ein Pick-Nick-Platz im hinteren Bereich ent-
stehen. Auf einem leicht tiefergelegenen Kiesplatz werden zwei Tische und vier 
Bänke zur Verfügung gestellt. Über den Kiesplatz wird zudem ein Sonnensegel 
platziert. Der Übergang zum Naturteil wird durch eine Trockensteinmauer signali-
siert. Von hier aus können die Besuchenden vor der Mauer stehend oder auf ihr 
sitzend die Weiherlandschaft und die neu geschaffenen Strukturen beobachten. 

Untenstehend können die Artikel gem. Offerte der Velopa AG vom 11.01.2022 
entnommen werden (exkl. Transport, Fundament und Montage): 

Artikel Beschrieb Stückpreis 
exkl. MwSt. 

Anz. geplant 

TOYA-332-0 Tisch Toya CHF 1'800.00 2 

TOYA-218-0 Sitzbank Toya ohne Rücken-
lehne 

CHF 1'260.00 4 

TOYA-118-0 Sitzbank Toya mit Rücken- 
und Armlehne 

CHF 1'900.00 3 

TOYA-1018 Sonderanfertigung Toya 
Chaise Lounge 

CHF 2'150.00 2 

7.3.2.5 Abfalleimer 

Es soll auf der Freifläche neu eine Recycling-Station zur Verfügung gestellt wer-
den, welche den Besuchenden die Möglichkeit gibt, PET, Alu, Glas und sonstigen 
Abfall zu trennen. Diese Station wird angrenzend an den Sitzplatz installiert. Zu-
sätzlich wird im Uferbereich bei den Sitzbänken ein Abfalleimer mit einem seitli-
chen Beutelspender (Robidog-Säckli) zur Verfügung gestellt. Anpassungen im 
Rahmen der Platzordnung bleiben vorbehalten (z.B. Hunde- oder Rauchverbot). 
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Untenstehend können die Artikel gem. Preisliste der DRAWAG AG und ROBI AG 
entnommen werden (exkl. Transport, Fundament und Montage): 

Artikel Beschrieb Stückpreis 
exkl. MwSt. 

Anz. geplant 

AWKRSD1600 RecyclingStation mit Dach, 
Standmodell 4x 110 L inkl. 
Auffangwanne, zwei Auszug-
systeme mit 4 Sackhalterun-
gen inkl. Piktogramme (10x10 
cm) in schwarz beidseitig 

CHF 3'375.20 1 

8700-1020 VENTURA 110l Abfalleimer 
(inkl. Beutelspender und 
Ascher). 

CHF 1'574.00 1 

7.3.2.6 Infotafeln zu Naturwerten, Platzordnung 

Bei der Weiherlandschaft und beim Flachufer sollen Tafeln über die ökologischen 
Aufwertungsmassnahmen informieren. So können Besuchende hier z.B. etwas 
über die Lebensweise der Gelbbauchunken erfahren oder warum Flachufer be-
sonders vielfältig sind. Allenfalls können die Tafeln auch noch Tipps für die Umset-
zung von einfachen Massnahmen im eigenen Garten preisgeben. Zudem soll am 
Eingang zur Freifläche eine Platzordnung aufgestellt werden, welche die Besu-
chenden über die hier geltenden Regeln informiert. 

7.3.2.7 Sanitäre Anlage 

Um auf der Freifläche auch die entsprechende sanitäre Infrastruktur anzubieten, 
wird neu eine WC-Anlage installiert. Hierzu stehen zurzeit noch drei verschiedene 
Varianten zur Verfügung, in der nächsten Projektphase muss diesbezüglich eine 
Entscheidung gefällt werden. 

Variante 1 - Kazuba (KL2 PMR) barrierefrei 

Die Kazuba Toilette ist eine einfache Lösung insbesondere für Freiflächen ohne 
Wasser- und Stromanschluss. Das System aus Frankreich funktioniert aus-
schliesslich mit Sonnenenergie, welche den Fäkalien durch einen entsprechend 
generierten Luftzug das Wasser entzieht. Dadurch werden nicht nur unangenehme 
Gerüche vermieden, sondern auch die Abfallmenge auf das Minimum reduziert. 
Durch die Kompotoi AG ist eine Unterhaltsreinigung sowie eine tägliche Reinigung 
möglich (CHF 3'813.00 exkl. MwSt./Monat). Für die Anschaffung der Kazuba KL2 
PMR inkl. Transport, Projektkoordination und Montage wurde uns von der Kom-
potoi AG ein Angebot von CHF 28'200.00 (exkl. MwSt.) offeriert. 
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9.2 Subventionierung und Kostenteiler 

Die Subventionierung und der Kostenteiler sind aktuell noch nicht abschliessend 
definiert. Mit den hier erwähnten Geldgebern erfolgte jedoch eine Vorbesprechung. 

Tiefbauamt Kanton Bern, Oberingenieurkreis 
Die geplanten Massnahmen sind voraussichtlich subventionsberechtigt im Sinne 
eines Revitalisierungsprojektes. Daher können für gewässerseitige Massnahmen 
potenziell Subventionen von bis zu 70% der beitragsberechtigten Kosten erwartet 
werden.  

Tiefbauamt Kanton Bern, Dienstleistungszentrum Tiefbauamt (SFG) 
Es ist vorgesehen landseitige Massnahmen als Teil des Realisierungsprojektes 
nach dem See- und Flussufergesetz (SFG) des Kantons Bern gelten zu lassen und 
so potenziell SFG-Beiträge für das Projekt zu beziehen.  

Renaturierungsfonds des Kantons Bern 
Gemäss Vorbesprechung vom 26.01.2022 können je nach Beteiligungen ander-
weitiger Ökofonds (z.B. BKW- Ökofonds) unterschiedlich hohe Beträge bis maxi-
mal 80 % and die Restkosten erwartet werden. Dabei kann potenziell auch mit 
Beiträgen an die landseitigen ökologischen Massnahmen gerechnet werden. 

BKW Ökofonds  
Eine Finanzierung der aktuellen Planungen (Vorstudie, Vorprojekt) wird bereits 
vom BKW-Ökofonds getragen. Die Höhe allfälliger Beiträge am Gesamtprojekt ist 
noch offen und wird mittels Betragsgesuch noch abgefragt.  
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Krautsaum Artenreicher Krautsaum als 
Abstufung der Hecke. 

Rund um die Hecken wird an den markierten Stellen (gem. Plan) 
ein breiter Krautsaum stehengelassen. Dieser wird jeweils spät im 
Jahr geschnitten, frühestens im August. Das Schnittgut soll für 
Kleintiere zu einzelnen grossen Schnittguthaufen geschichtet wer-
den, dieser muss nicht abgeführt werden (oberhalb Böschung oder 
randlich in einer Hecke). Ein Teil der Fläche (circa die Hälfte, jedes 
Jahr an einer anderen Stelle) wird als Rückzugstreifen stehen ge-
lassen. Stellen im Krautsaum, an denen sich stark vermehrende 
Straucharten (z. B. Schwarzdorn) befinden, müssen regelmässig 
gemäht werden. 

spät im Jahr, frühestens im August 
schneiden, Schnittgut auf Schnitt-
guthaufen deponieren. 

Magerwiese Artenreiche Magerwiese 
mit einem grossen Blüten-
angebot. 

Mahd jährlich ab Juli, mind. 20% Altgras über den Winter stehen 
lassen (alternierend), nicht wässern, nicht düngen. Das Schnittgut 
auf dem Schnittguthaufen aufschichten. 

Jährlich ab Juli 

Amphibienbio-
top mit Ru-
deralfläche 

Amphibienbiotop umrahmt 
von einer Ruderalfläche 
und angrenzend an die He-
cke. 

Pflege Amphibienbiotop: nach Bedarf müssen im Biotop in Ab-
ständen von ca. 5-10 Jahren neue Tümpel modelliert werden (Bag-
gereinsatz) 

Pflege Ruderalfläche: Jährlich vor der Mahd (idealerweise 2x 
jährlich) Neophytenbekämpfung (Ausreissen und in KVA entsor-
gen) und bei Bedarf Ausreissen aufkommender Rohrkolben und 
Schilf aus den Tümpelflächen, Mahd jährlich frühestens ab An-
fang/Mitte September, besser ab Oktober (wegen Libellen) (inkl. 
den Senken), 20% als Rückzugsstreifen stehen lassen. Das 
Schnittgut auf dem Schnittguthaufen aufschichten. 

Amphibienbiotop: Jährlich zwischen 
August und September 
 

Ruderalfläche: Jährlich frühestens 
ab September, besser ab Oktober/ 
November 

Steinhaufen 
und -linsen, 

Besonnte Steinstrukturen 
als Aufwärm- und 

Aufkommendes Gehölz im Steinhaufen: Aufkommende Sträu-
cher auf der sonnenzugewandten Seite des Steinhaufens 

alle 3-5 Jahre 
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Steinstruktur 
entlang Tro-
ckenstein-
mauer 

Unterschlupfmöglichkeit für 
Amphibien, Eidechsen, 
Kleinsäuger. 

regelmässig entfernen. Langsam wachsende Sträucher (Wildro-
sen, Weissdorn, Schwarzdorn, etc.) auf der sonnenabgewandten 
Seite sind jedoch wünschenswert, der Steinhaufen wird trotzdem 
gut besonnt und die Tiere finden Deckung. 

Sandlinse Sandlinse als Habitat für 
Wildbienen. 

Ausmähen alle 2-5 Jahre je nach Wüchsigkeit, immer 10-20% ste-
hen lassen. Bei starkem Bewuchs aufgrund von Bodenbildung wird 
die oberste Schichte des Oberbodens ca. alle 3-7 Jahre abgezo-
gen, immer nur auf max. 30% der Fläche. 

Mahd: alle 2-5 Jahre 

Neophyten  Jährliche Neophytenbekämpfung (oder nach Bedarf/ Situation) Neophytenbekämpfung jährlich 

 

12.2 Seeseitige Massnahmen  

Der Unterhalt der seeseitigen Massnahmen ist noch nicht definiert und Gegenstand weiterer Projektphasen.  

Für den Unterhalt von ausgeführten Revitalisierungsmassnahmen im Gewässerbereich ist gemäss kantonalem Wasserbaugesetz 
(WBG) die Gemeinde, resp. die Grundeigentümer mit Seeanstoss verantwortlich. Dies beinhaltet beispielsweise einen möglichen Ersatz 
der Totholzstrukturen oder eine allfällig nötige Umlagerung / Zusatzbeigabe des geschütteten Kiesmaterials. Entsprechend müssen 
noch Vereinbarungen getroffen werden.
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14.2 Begehungen und Besprechungen 
[18] Begehung vom 16. November 2021 mit Sarah Althaus (Koordinations-

stelle für Amphibien- & Reptilienschutz in der Schweiz, karch), Ausge-
staltung der terrestrischen Massnahmen und Zielarten-Definition. 

[19] Telefonat vom 06.12.2021 mit Elena Prado, Archäologischer Dienst des 
Kantons Bern, Hinweisbereich Archäologie  

[20] Besprechung vom 07. Dezember 2021 mit Daniel Wyss (AL Liegenschaf-
ten), Daniel Bieri (Chefhauswart), Marco Ziswiler (AL Sicherheit), IM-
PULS AG, WC-Anlagen und Verkehrssituation. 

[21] Besprechung vom 15. Dezember 2021 mit Carl Dinkelaker (AL Tief-
bau/Werkhof), Markus Schärer (Bereichsleiter Werkhof), Jonathan Sury 
(Projektleiter Tiefbau), IMPULS AG, Typisierung Freizeitelemente, Aus-
tausch bezüglich Pflegemassnahmen. 

[22] Rückmeldungen vom Dezember 2021/Januar 2022 der Anwohner Wee-
kendweg bezüglich Verkehrssituation am Weekendweg. 

[23] Telefonat vom 23.12.2021 mit Rico Hächler (Hächler Bootbau AG, Eini-
gen), Nutzung Zugang Freifläche. 

[24] Besprechung vom 18.01.2022 mit Roland Kimmerle und Astrid Leutwiler, 
Tiefbauamt des Kantons Bern, Oberingenieurskreis I, Seeseitige Aufwer-
tung, Anforderungen an den Hochwasserschutz. 

[25] Telefonat vom 19.01.2022 mit Beat Rieder, Leiter Fischereiaufsicht Kreis 
2 (Oberland West) 
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ANHANG A 
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ANHANG B 
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